
715 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates (V. G.P. ). 

Bericht und Antrag 

des Ausschusses für Verwaltungsreform 

über den Entwurf eines Bundesgesetzes, wo
mit die Haftung des Bundes, der Länder, der 
Bezirke, der Gemeinden und der sonstigen 
Körperschaften und Anstalten desöffent
lichen Rechts für den in VoBziehung der 
Gesetze zugefügten Schaden geregelt wird 

tAmtshaftungsgesetz ). 

D.as Gesetz, das ,der Auschuß Ifür Verwaltungs
r·eform cl·ern Hohen Hause yortegt, \Stellt die V~r
w~rk:ichung Jd"s seit ,dem }ahre 1867 verfaswngls
mäßig festgelegten,a!ber nur für den Bereich ,der 
Gerichtsbartk.eit bisher verwirklichten Grund
satzes der Haftung des St(lJates für Amtshand
Jungen .seiner Organe dalr. Der vorliegende Ge
setzentwurf beruht ,auf dem dem Hdhen Hause 
g:eichzeitig zur BeschluGfassung vorliegenden 
Bunde.s:verfassungsgesetz, womit die Vorschnif
ten ,dies Bundles,-V.el"fassungsgesetzes wer d:1f 
Schadenslhaftunlg dlerr Gebiet~lkörperschaften alb
geänldiert wel'lden. 

Der AmsdlUß bef,aßte.sich berlelt;; in "einen 
Sitzungen am 11. und 12. De.zember 1947 mit dem 

'Entwurf des Amts!haftut1JgtSlgeset,zes und nahm 
,dies,en 'an (515 ,der BeiLa.gen). !Der Nation.alrat 
hai: ,den. Antraog des Au'sschusls.es in :seiner Sitzung 
vom 14. ]änn,er 1948 zum Becschlußerhoben. Der 
Bunidoomt hat jedoch in ;;,einer Sitzung vom 
4. März 1948 g.egen di'e,s,enGes.etzesbeschluß Ein
spruCh ,erhoben (549 der ß,ei~a!gen.). Der National
r.at hat in senner 51i.tz,unlg, vom 2. Juni 1948 
~ei;nen. urstprü1lligl!;i'chenB'elsich'lIUß w'uedieiho!t (595 
der B,e'i:ag,e:n). 

1m V'e.nbhrem: :n,~ch Air,tikd 6 ,des! KOMroll-' 
abJrorilmerus hat ,rua'S, -Ex·ekutivkomitee des A1Lii,er
ten R'ates hesd1Ios~len, d1aJ\1 Bun.diesv'erJ.assumgs-

Ludwig, 
BerichterstaNler. 

g,esetz, womit .diLe Vorschr,ifnen ,des Burudes-Ver
f,a~['ulnlg's~es!etze:s üher ,dlie SdlJaJd'elllSha:ftuJlg ·der 
Gebietsk.örpers.chaf.re:n a1hglelänld'ert We'flden., und 
cLa/s Amtsha:fnwDlg:sigesletz ,dler BumcVelslf'eJg:i,erun:g mit 
der Em'P'fiehiung zUrÜCkZll!iSItleHen, .dem Ar1Jikd I 
des BUllidlesv.erf<aJ.S'sul1,gsgestetz.es einen weitel'en. 
Absatz ihl;illzuzu,fü'g,en, ldier folgenden.. WortLaut 
ha:be:n ~oIJ: . . 

,,«(;) D:i'ex:; Bundesve:rflaJssurug9gesebz tritt am 
1. ]ä.lmer 194jf in ::l<J!1a:k Di,es'es GeIS'etz ,e:rscr'eckt / 
slich ,nur l<liuf Rechtls'V,er1etzun:gen .dii'e nach ,dies'em 
T al"e bleI" a'lliO'.en wO'l'Idiem ·<,illid." ' b LI b.... . 

Das Ex,ekucivkomi,tee hat werters ,Je:r öSJter~ 
r'e!ichi:~chen B:umdeslr<lgi,eflung, ,auofog,etrlaJgelli, 'das Aus
führu.n,g~g,esletz ·zu ,d,i'e:Slem Vierliasun'gslge~etz mit 
.den Anderungen, .di,e Ziu dem V'ed,a,s~un.g6ogesetz 
'aufigetmg,en wor.d/e;IlJ S:Dnd, in Bi:nkLaJlJg zu hringen. 
Der Ams·chuß hef,aßve sich ,in 's:einer S'1tZUllig am 
15. Oktober 1?48 mit den Empfehl'U1nlglen ,des 
ALliiileruen. Raltes u.nd heSIChloß, den ,Entwurf mit 
der Anderunlg I:wzu.ruehmie:n., daß § 15 ·dleJ9 ur
spr ü.n:gl:iiChen Gesletzes:beschilU'Sises zu lenrf alHen ha t 
und di'e §§ 16, 17 und 1,8 ,des Gesetzesbesml'us~es 
di,e Beze,ichnung 15, 16 Uil1Jd 17.ernahen. 

Der A'u~s~slchuß für' Vel'lwalmlllgsrdorm snellt 
nunmehr den A n t rag, ,der N a1rionk11f>a.t ,woUe 
dem ang'e:9chLosslC:n,en Entwur(eines 
Bun1d1esgese'tzie!s, 'womit .drue HiaJfnUlIlJg des Bunldes, 
Ider Lä.mcLer, der B'ez,i'rke, ,dien· Gemeilndenl und dler 
'sonstig,en Körperschaften und Anstlalten des 
öffent!:i,chen. R,echts für ,eben! bei Vollz.jehUil1Jgder 
Ges,etze zUlg,e.fü.gt'en S.chla,dlm~l1egleh win~ (Amts,
haftuJlg'lgesieltzl, dii,e verfalS'5Iungsmä.ßi!g,e Zuscim"
mrung eruei1!en. 

Wien, am 20. Oktober 1948. ' 

Eibegger, 
Obmannste1!vel1treter. 
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Bundesgesetz vom, ,. Org.ane g.ehandelt und die Rechtsverletzung vor-
womit die Haftung des Bundes, der Länder, sätzlich oder grobf,ahrlässig verübt oder ver
der Bezirke, der Gemeinden und der son- ursacht haben, Rücke(!S,atz begehren. 
stigen Körperschaften und Anstalten des, 
öffentlichen Rechts für den in Vollziehung , (2) Für die von einem KoHegialorg,an he-
der Gesetze zugefügten Schaden geregelt wird schlossenen Entscheidung,en und Verfügungen 

(Amtshaftungsgesetz). haften nur die Stimmfüihrer, die für sie gestimmt 
haben. Beruht jedoch die Entscheidung oder Ver-

, Der Nationalrtat hat beschlossen: fügung auf einer unvollständigen oder Un

I. Ahschnitt. 

H ,a .f tp :f li c h t. 

§). (1) Der Bund, ,die Länder, die Bezirke, die 
Gemeinden, ~onstige Körperschaften des ,öffent
lichen Rechts und die Trä'ger der ,So~ialver.siche
rung·":"" im foLgenden' Rechtsträger genannt -
haften nach den Bestimmungen ,des bürgerlichen 
RechtlS für den Scha,den ,am Vermögen, oder ,an der 
Person, den die ,als ihre Ol"g,ane handelnden Per
sonen ,in VoHziehung der Gesetze durch ein 
r,echtswidriges Verhalten wem immer schuldhaft 
zugefügt haben; dem Geschiidigten haftet das 
Org:an nicht. Der Schaden ist nur in Geld zu 
ersetzen. 

(2) Organe im Sinne dieses Bundesgesetzes sind 
,alle physischen ,Personen, wenn sie in V ollzie
hung der Gesetze ICGercichtsbarkeit oder Ver
waltung) handeln, gleichviel, ob sie d,auernd oder 
vorübergehend oder für den einzelnen 'F,all be
stellt sind, ob sie gewählter ern,annte oder sonst
wie bestellte Organe ~ind und ob ihr Verhältnis 
zum RechtstJräger nach öffentlichem oder pri
vatem Recht zu beurteilen ist. 

§ 2., (1) ,Bei Gehendtnachung des Er~atz
anspruches muß ,ein hestimmtes Orgtan nicht ge
nannt werden; eö genügt der iBeweis, daß der 
Schaden nur durch die Rechtsverletzung eines 
Orgtanes des .beklagten ;Rechtstträgers entstanden 
rein konnte. 

(2) Der ,Erstatzanspruch besteht nicht, weim der 
Geschädigte den Schaden durch Rechtsmittel oder 

o durch :Beschwerde an den Verwtaltungsgerichtshotf 
,hätte tabwenden können. ' 

(3) Aus ~inem !Brkenntnis des Verf'a5sungö
gerichtshofes, d~ Obersten Gerichtshof.es und des 
Verwaltungs geriChtshofes 'kann eIn. Erootz
anspruch nicht .abgeleit.et wer,den. 

§ 3. \1) Hat der Rechtsträger dem Geschädigten 
auf Grund dieses iBundesgeretzes den Schtaden .er
setzt, 50 !kann er von den Personen, die ,als ö,einoe 

richtigen Darstellung des Sachverhaltes durch 
'den Berichterstatter, so haÜen auch die' Stimm
führer, die dafür gestimmt haben, niC4t, es sei 
denn, daß sie die pflichtinäßige Sor,gftalt groh
fa:hr:I!ä:ss,iJg tlußeracht 'ge:'lISlSen hahen. 

§ 4. Von einem Org,an ,kann kein Rückersiatz 
wegen einer Handlung begehrt werden, die .auf 
Weisung (Auftrag, BClfehl) eines Vorgesetzten 
erfolgt ist, es sei ,d~nn, das OI'gtan hätte die 
W,eisung eines ° offenhacr unzuständigen Vor
gesetzten hefolgt6der in Befolgung der Wei
sung gegen strafgesetzliche Vorschriften ver
stoßen. 

§ 5. Das Org,an k,ann dem Anspruch ,auf iR,ück
ersatz ,alLe Einwend,ungen entgegensetzen, die 
der ,Rechtsträgetr nicht ,au5geführt hat, und sich 
dadurch von dem Rück,ersatz. in dem Maße be
freien, als diese ,Einwendungen, wenn von ihnen 
gehörig Gebrauch g,emacht wOI'den wäre, eine 
,andere >Entscheidung ü:ber das Sch,adenenatz
begehren venanltaßt halben wü~d:en. 

§ 6. (1) Ersatzansprüche nach § 1 verjähren in 
drei J.ahren nach Ablauf des Tages, an dem der 
Schadendem Geschädigten bekianntgewoooen 
ist, keinesf,alls aber vor einem Jahr ntach Rechts
kt:afteiner rechtsverletzenden Entscheidungo 
oder Verfügung. ,I6t dem' Geschiidigten ,der ° 

Schaden nicht hehnntgeworden oder ist der 
Schaden ,aus einem' Verbr,echen entstahd:en" so 
verjährt der. Er.s,atzanspruch ent n,ach zehn 
.Trahr,en nach der Entstehung des Schadens. Die 
Verjährung wird durch die Auf,forderung gemäß 
§ 8 für die don boestimmte Frist oder, wenn die 
Aufforderung innerhalb dieser Frist beantwortet 
w;ird, bis zur Zustellung dieser Antwort an den 
Geschädigten gehemmt. ° 

(2) Rückers'atztansprüche nach § 3 verjähren in 
sechs Monaten nach AMauf des Tacges, an dem 
deir Recht.sträger den <Ersatzanspruch ,dem Ge
schädigten gegenüber tanerk,annt hat oder .rechts
kräftig zum Ers'atz verurteilt worden ist. 
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§ 7. A~sländern steht ein Ers,atD~n6pru~ auf, 
Grund dleses ,Bundesgesetzes nur 1tllSOWelt zu, 
als ,die Gegenseitiglkeit verbür'gt ist. Sofern ,diese 
GegetllSeitigikeit nicht in kundge~,achten Staats~ 
verträgen festgdegt .oder im BundesgesetzMatt 
kundgemacht ist, daß die Gegenseitigkeit nach 
den innerstaatlich,en Vorsch,r.iften des fremden 
St,a,ates verbürgt ist, hat das Gericht eine Er
klärung des Bunde~kanzlercamtes einzuholen; sie 
ist für das Gericht bindend. 

3 

·das Org.an im orldendichen Rechtsweg nicht 
geltend machen. 

§ 10.(1) Der he'klagt~ Rechtsträ>ger hat den 
Ot1ganen, die er für den Rückersatzanspruch 
halftbar erachtet, .den Stf1eitzu verkünden (,§ 21 
ZPO.). Die\5c kJönnen :dlem R·echts:5Itreit als 
Nebenimcl1venienten beitreten' (§ 17 ZPO.). 

(2) Hat der Rechtsträ'ßler e;rueun Organ den 
Streit 'venkrÜnldet, so lhat d'er Vors:lozende des 
Senates die für ,das Organ zuständige lDienst-\ 

11. Abschnitt. hefhöndle von ,dierKilalge zu benachricht:lgen. Diesle' 
Behöt'de Ihat dem Gericht in angemessener Fr:st 

Ver f ,a h Ir e n. mru~ut'ei'len, ob ein DiszipJi.n:arY,el1fa'hren bet1cits 
§ 8. Der Geöchä,digte hat zunächst .den Recht6- eingelieitet wurcLc ocLer nurume\hr e:nge'leit,et wird'. 

t,räg,er, gegen den er den Ersatz,anspruch geltend (3) In dJerKilage ~egen das schuldtrag~nde 
machen will, zur Anerkennung, des Ers,atz- Orlgan auf Rückersatz kann ,der Rechtsträger 
anspruches schriftlich ,aufzufordern. Kommt dem hea'l1ltralgen, daß gJe'gen den Beik:hgten ei,n 
Geschädigten binnen drei Monaten nach Ein-' Zalhlung:;aulftr,ag CMandat) e&as\5len wetdie. Ober 
I'angen dieser Aufforderung beim Rechtsträger di'csen Antrag ist in s,inn'gemäßler ,'AnwendJung 
eine Erklärung üher sein Beg,ehren nicht zu odelr dlCT §§ 550 bis 554 ZPO. ZIU ve.rlfaJhnen. 
wind innerhalb, dieser Frist der iEreatz g;anz oder 
zum Teile verweigert, sO kann 'er den EI'6.atz
anspruch, durch Klage gegen' den Rechtsträger 
geIten.d· machen. 

§ 9. (1) Zur 'Entschei,dung über die Khge des 
Geschädigten gegen den Rechtsträger lauf Ers,atz 
und des Rechtsträ>gers geg,en. ,das schuldtr,agend,e 
Org.an auf Rückereatz ist in erster Inst,anz das 
mit der Ausübung der Gerichtsbarkeit ,in !bürgeIr
lichen Rechtss:achen betraute Landesgericht, in 
dessen Sprenget die Rechts'Verletzung begangen 
wurde, ,ausschließlich zuständig. 

(2) Für dren Anlwendurugslber,eich dieses Bundelsc. 
gesletz.es erstreckt sich dier Spr,en'gddes ,Landes
glerichtes 'alulf das Burudes:landJ, in ,dem 51;ch das 
Landesgericht befin'det; wenn ,aber die Rechts
verLetzung in Wien, NiedeflÖsterreich older ;'ID 

Burgenland ,begangen wurde, ist das Laln,des
gericht für Zbvillrlechtssachen in Wien zustä,nd:g. 
Die Zus1tänldiglke;t des Larudeslger;chtes Linlz
Nor.d erstreckt sich auf den S1prenlgd dies'es 
LancLesgerichtes. 

(3) Di'e Gerichtsibark,eit ''Wil1d ohne Rücks:cht 
aruf d~n Wert ,des Streitgelgensta'n'd,es durch 
Senalte atUslgeülbt. 

. (4) Wird der Er~aozanspruch 'aus ,einer Ver
fügunlg des Präs,i.dent,en eines Landesg,erichoes 
oder e;n,es Ober'lan!des'~richt.es oder aus einem 
kotlregia'len Be:s:ch,luß eines dieser Gcricht!oihöfe 
albgeleivet, die nach den Bes-t:mmungen dieses 
Bund,esges,ettoes unmittelhar oder im Instanzen
zuge . zustänid~g wär,en, SQ ist 'e:n amderiesGer'icht 
gleicher Gattung zur Vei1hanrdlung und Ent
scheidung der RechtsiSache vom ülherg,eordneten 
Gericht ~u bes.timmen. 

('» Der Geschiä&lgt,e kann den Ersatz des 
Schadem, den ihm ein Organ ei nies im § 1 
dies'e!9 Bund,esgesetlz.es 'genannten Rechtsträ'~ers in 
Vol!1izi,eihung 'des Geseti2es zug,efrÜgt !hat, gegen 

§ 11. (1) 1st di,e 'Entsche:rdung .des Rech,ts:stne;t'es 
VOn d~r Frage der Recht'slwid1rigkeit des Be
scheides einer Verwal~tungsrbeihör:de a1hhän'gig, soo 
darf da,s Gericht;.,d:esre ~Fr'a'gen,:,cht sel\bst pfÜ1f,en. 
Liegt ,eine. Ents'che;ldtlDig ,dies Verwa:!tunlg!igericht~
hoFes vor, 'w:st .das, Geridn an ,dEesegJelbun,d'en. 
Le~talber eine solche n:,ch,t' vor, so hat &.5 
Gericht, sdfem die I\ilage nicht ,gemäß§ 2, 
Albs. {2), alb.zUlweis,en ist, das V'Cl1fa'hr-en zu unter
brIechen und ;beim Vel1walt1lTI1gsgericht~ho:f den 
Antra'g au'f Enltsch,eidung IZU sot,elHen, ob der Be
s,cheid recht9wi,dri'g ist. Den Parteie,'1.std1t es 
frei, s,icham Ver'faihren vor dem V,erwaItungs
g;,erichtslholf zu !bewitg:en. Nach Ahschluß ,dies 
Ver.fahrens vordiem Ver'WahU'n:g6Iglericht~lhOif hat 
das Gericht ,dias: Verlfalhren aulf Ant'ralg oder von 
Amts wegen a"-lif.zuneihmen. . 

(2) Die IBes.rimmunlg-en des Albs. (1) gehen 'nicht 
in Angdelgenheit dies ,Patent:wles,ens 'un1d ;m Ver
falhr,en vor den Agrarsenaten. den Grun,d'
verikeihl'S-, Miet-, Rück.steil1un.gs- und Rückga:be
kOlrnmis.,ionen u1nid' vor den lbäuerEch,en SchEch
r.ungssteillensowie vor den :Spruch;%eHen nach 
cLBm Wirtschalftssäuher!Ungs,gesetz. 

§ 12. (1) Wenn, das Er;i;1e1bn:~ e::nes eingeleiteten 
Disziplinarverfahrens für die Entscheidung des 
Redltsstreit,es vorauss,ichtllich von Ei,nfluß ist, 
kannq'as Gericht selbst vor ,dler .für .die münd
l'iche Verihandlunlg Ibest,immten Ta~gs'atZUDig auf I 
Antra,g oder von Amns 'Wegen das Ver:faJhren 
übe,r die Kl.age bis zur· ::Beendigung des [)iszi
plinar'verfalhrens' unltel1brechen. 

(2) WeIl'n, ,die KI'aoge ,aulfErs·atz d,es Schadens 
gegen den ,Bund oder ein La,nd wegen einer 
Rechts,verl,etlzung errholben wird, d'i'e 'bereits 
Geg,ens.ta,nd' e:nler An~Ja,ge gemäß IArtikel 142 
linld 143 des Bundoesl-VerifasiSungSlges1et2es in der 
Fassunlg vOln 1929 VOr ,dlem Ve'rlfaS'sunlgs'gerichts~ 
hof ist, kann das Gerid1t sein VerlfaJhr,en ÜI~er 
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die SchadenersatZlklage bis, zur 'Fällung des 
Erke~nthisö'es Ides Verf'a6öungsgerichihofes 
unterbrechen. Da~, Gericht ist an -das iErlkenmniL9 
des Vel1fassunlgSigerichtSlhofes ,ebenso 'Wie an, ein 
sOl1Jsti'ges recht'skräfti,ges ,gerichtliches Straf
etikenmn:i~ iLbe'r das Versch,uJlden eines Org,anoes, 
gebu11Id,en. 

§ 13. (1) Im Vierlfaihren nach ,diesem' BUl1ld!es
g.esetz s;nd weder das. Organ lilochdieal; Zeugen 
oder Sachv,erstän.d\lgen zu verneIhmenden Per
SOnen zur Wa:hrung des Am~g.~eimnisses v,er
pflichUet. 

(2)1)ie öffendichkeit Ider Verhandlu,ng ist auf 
Amrag einer Partei auch d2cnn auslzuschEeß.en 
(§ 172 ZPO.), wenn Ta~'achen erlÖrtert oder 
bewiesen we'rden müs's,en, -die S011lst durch ,das 

, Amt:slgeiheimnis gedeckt wäl1en. 

,(3) Das ,Gericht hat übel1diies d'en anweslenden 
Personen auf Amralg einer 'Partei d:'e G-eheim
haltunlg von T,atsachen, die SO'nst durch das 
Amtslg,ehermniisged!eckt wären, zur Pflicht zu 
madloen. Dieser Bes,chluß ist im Verihandilungsl-
protokoll zu beurkunden. D:e Verl,etzunig der 
Pflicht zur Geiheimlhaltunig ist .ebenso zu be
straJf.en wie eirue ,geS'etizwidrige Verllau~harullg 
(§ 309 StG.). 

§ 14. Die Bestimmungen d:es,es A,bsch'll'itt,es 
finden auch ,Anwendung, wenn der Rückers,atlZ
anspruch .des oRechtstträgers gegen ,den Nachlaß 
ode~ d'ie' El1ben teines Organle~ 'geilt'end gelmacht 
wird. 

III. Abschnitt. 

S chI u ß- u n ,d 'Ü b erg ,a n g s
b e s t Ii m m u 11 gen. 

§ 15. Mrt dem Iilkraf.ttr,eten .dj.e~m' BUC1des
t?iesetzes vertieren ,dilie follgenden V01"schriften, 
soweit .sie noch in' Geltung stehen,ihre Wlirk
samlkeit: 

das Hofdekret vom 14. März 1806, JGS. 758, 
da6 Gese:tz vom 12. Juli 1872,R.' G. BI. 

Nr. 112, womit zur Durchführung des 
Arti:kels 9 StGG. vom' 21. >Dezem'ber 18'67, 
R. G. BI. Nr. 144, über die richterliche Ge
walt das Klaogerecht der Parteien ,wegen der von 
richterlich:en Beamten in Ausübung ihrer amt
lich,en Wirksamkeit zugef.Üjgtt:,en Rechtsver-
1,etzungen' ger;eo~!t ,Iwird, in der ,geltenden 
Fassung, 

/ 

Artikel VI, Z. \4, 'Ullid Artikel XII, Abs. (1), 
des Gooetzes vom 1. A:ug1ust 1895, R. G. BI. 
Nr. 110, 'betreff,end die Eimiführ'ung des :Gesletzes 
über die Ausübung der Gerichosbarkeit und dlie 
Zuständigkeit der ol'dentlichen Geri,ch1;ein bür
gerhchen Re,chtssadlen (lurisdiktionsnorm), 

§ 80 des Ge'setzes vom 1. A'ugrust 1895, 
R. G. BI. Nr. 111, über di.e AU6übung Ider Ge
r~chtsbar.koeit und ,die Zuständi,gkoeitder ordent
lichen Ger~chte .m bürgerLichen Rechtssachen 
(Juriisdi,k,tionsnorm ), 

Artikel XI, Z. 5, des Ges·etzes, vom 1. AlIigru'st 
1895, R. G. BI. Nr. 112, betreffend ldie Ein
führung ,des Geset~es üher das gerichtliche Ver
fahren in hÜ1"gerlich.en Rechtsstr'eitigkeitJen (Zivil
prozeßol'dnung), 

'die §'§ 600, 601 und 602 des GeStetz,es vom 
1. AUg'U'St 1895, R. G. BI. Nr. 113, über das 
gerichtLiche Verfahren, in :bürger.Jichen Rechts
mei ügkei ten {Zi:v~1 proz,eßordnung), 

die Verordnung des JU6ti.zm.inistJe~s und des 
Finaillzministers vom 6. Juni 1918, R. G. BI. 
Nr. 206, über die admiinJistrative Behandlung 
von :Syndikatsanspruchen gCig.en ,den 'Staat, in der 
geltendenF'assung, 

§ 2, Z. 5, des Gesetz,es vom 12. S,eptemlber 
1945, St. G. BI. Nr. 172, über die Finanz
prokuratur in Wien (Prokumturs.gesetz). 

§ 16. (1)' Die welg.en (R'echt'sv,erIetlZ'unlgen nach 
den Bestimmungen des Gesetz,es vom 12. Juli 
1872, R. G. BI. Nr. 112, bereits amhängdigen Ver
fahr·en sind nach sei,~,en Vorschri.ftten zu Ende zu 
führen. 

(2) ArufRecht,sverletzungennach ,den Bestim
mungen des 'Gesetzes vom 12. Juli 1872, 
R. G.B!. Nr. 112,die ,vor ,dem Wurbaunkeits
beginn di,eoses Gesetzes hegalligJenwuiden, wegen, 
del1en aber ein Verfahrlen noch ,nidItanhängig ist, ' 
±j'Diden die Be'S~,jmmun'g.eii dieses Bundesge\Setzes 
Anwendung. 

(3) Am Stelle der in anderen Gesetzen ent
haltenen Hin wei'~e auf -das Gesetz vom 12. Juli 
1872, R. G. BI. Nr. 112, tret,en die entsprechen
-den Bestimmung,en -dieses< B undesg,es1etzes., 

§ 17, Mit dter Vollz1lehulil:?, ,dl:lesles, Bund,e9-
gesetzes i'st dIi,e Bundesr,egierung 'betraut. 
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